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GdW Rahmenvereinbarung serielles 

und modulares Bauen 

Die Wohnungswirtschaft wird in den kommenden Jahren viele Herausforderungen zu meis-

tern haben. Eine große Herausforderung stellt vielfach der Wohnungsneubau dar.  

Zur Bewältigung der Herausforderung wurde in der vergangenen Legislaturperiode das 

Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen ins Leben gerufen. In vielen Arbeitsgruppen 

wurden Schwerpunkte wie Recht, Grundstücke und Kosten behandelt. Ein Ergebnis aus 

der Baukostensenkungskommission war, dass das serielle und modulare Bauen helfen 

könnte, bisher ungenutzte Effizienzpotenziale im Planen und Bauen zu heben, um damit 

Kosten- und Zeitersparnisse zu realisieren. 

Um diese Bauweisen gezielt zu forcieren und Barrieren abzubauen, wurde durch das BMUB 

eine Arbeitsgruppe Serielles Bauen eingerichtet. Die Idee war, mit Unterstützung des 

BMUB einen Wettbewerb der Wohnungs- und Bauwirtschaft zu initiieren, der eine Initial-

zündung gibt. Der Wettbewerb serielles und modulares Bauen sollte Ideen und Lösungen 

präsentieren, die im Anschluss zur Anwendung gebracht werden.  

Ende 2016 fiel dann der Entschluss, den Ideenwettbewerb nicht weiter zu verfolgen und 

anstatt eines klassischen zweiphasigen Architektur-Wettbewerbs ein Ausschreibungsver-

fahren für eine Rahmenvereinbarung zu konzipieren, so dass Mitgliedsunternehmen des 

GdW möglichst unmittelbar daraus Bauleistungen beauftragen können.  

Die diesbezüglichen Möglichkeiten wurden durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. Olaf Reidt 

und Dr. Thomas Stickler aus der Kanzlei REDEKER SELLNER DAHS in einer rechtlichen 

Stellungnahme für den GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-

nehmen e.V. untersucht. Die Stellungnahme kam zu dem Ergebnis, dass sich zu einer 

Erreichung dieser Ziele am ehesten der Abschluss einer Rahmenvereinbarung anbietet, 

die es den im GdW zusammengeschlossenen Wohnungsunternehmen ermöglicht, in Form 

von Einzelaufträgen die in der Rahmenvereinbarung geregelten Planungs- und Bauleis-

tungen abzurufen, dies zugleich in Form eines Baukastensystems mit den notwendigen 

Anpassungen an die konkreten Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten. Umgesetzt 

wurde dieses Konzept durch eine EU-weite Ausschreibung des GdW im Auftrag seiner Mit-

gliedsunternehmen, die als Verhandlungsverfahren für die Rahmenvereinbarung "Serielles 

und modulares Bauen" bezüglich der Planungs- und Bauleistungen für Mehrfamilienhäuser 

durchgeführt wurde. Um neben den wirtschaftlichen Aspekten auch die Bauqualität best-

möglich einzubeziehen, wurde für die Angebotsbewertung ein Bewertungsgremium gebil-

det, das für die Bewertung der Qualität der eingereichten Systementwürfe zuständig war. 

Bewertet wurden dabei Qualität und Innovation einerseits sowie Angebotspreis, Lieferfä-

higkeit, Instandsetzungs- und Wartungsaufwand andererseits mit jeweils 50 %. Der Rah-

menvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Den Zuschlag erhielten neun 

Bauunternehmen und Bietergemeinschaften aus Architekturbüros und Bauunternehmen, 

um einerseits den angestrebten Abrufmengen sowie der örtlichen Verteilung im gesamten 

Bundesgebiet Rechnung tragen zu können und zum anderen den Wohnungsunternehmen 

Auswahlspielräume zu geben. Für die Einzelabrufe wird dabei durch das jeweilige Woh-

nungsunternehmen, sofern es zur öffentlichen Ausschreibung verpflichtet ist, ein verein-

fachter Wettbewerb zwischen den Rahmenvertragsunternehmen durchgeführt, die für die 

betreffenden Leistungen sachlich und örtlich in Betracht kommen. Darüberhinausgehende 

Ausschreibungsverfahren sind für die Wohnungsunternehmen unabhängig davon, ob sie 

öffentliche Auftraggeber sind oder nicht, entbehrlich, aber natürlich weiterhin möglich. 

Diese durch den Rahmenvertrag vorgenommene Beschränkung des Wettbewerbs verein-

facht daher nicht nur den Wohnungsunternehmen die Beauftragung. Sie gibt durch die 

mit dem Rahmenvertrag vorgegebenen Leistungsgegenstände und die Begrenztheit des 

Wettbewerbs den Rahmenvertragsunternehmen zugleich auch ein hohes Maß an  

Zuschlagswahrscheinlichkeit, welches sie in konventionellen Ausschreibungsverfahren in 

aller Regel so nicht haben. 
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Der Rahmenvertrag umfasst neun Angebote und basiert auf einer funktionalen Ausschrei-

bung für ein fiktives Grundstück. Er definiert Rahmendaten und Preise für ein Modellge-

bäude. Es gibt sowohl deutschlandweite als auch für ein bestimmtes Liefergebiet geltende 

Angebote.  

Die konkrete Beauftragung eines Bauvorhabens wird mittels Einzelauftrag auf Grundlage 

des Rahmenvertrags durch das Wohnungsunternehmen selbst erfolgen. Dies ist dem Um-

stand geschuldet, dass nicht alle realen Bausituationen im Vorhinein kalkulierbar sind. 

Insofern ist der Rahmenvertrag nahezu vollständig gebäudebezogen. Grundstücksfragen 

sind einzelvertraglich zu regeln.  

Die Auswahl der neun Angebote hat der GdW als Vergabestelle auf Grundlage der Ergeb-

nisse der Vorprüfung durch eine wohnungswirtschaftliche Expertengruppe und eine Fach-

jury vorgenommen.  

Die Basis für die eingereichten Entwürfe und Konzepte bildete die funktionale Leistungs-

beschreibung (FLB) sowie die im Verfahrensverlauf erarbeitete FAQ-Liste. Neben der Klä-

rung der juristischen Belange stellte die Formulierung der FLB die wohl schwierigste 

Aufgabe dar. Es galt so wenig wie möglich festzulegen, um einen möglichst großen Ange-

botsraum zuzulassen, aber gleichzeitig so viel wie möglich festzulegen, um die Ansprüche 

der Wohnungsunternehmen möglichst genau zu umreißen, damit im Anschluss passende 

Lösungen für die bestandshaltende Wohnungswirtschaft angeboten werden.  

Die funktionale Leistungsbeschreibung formulierte Anforderungen in den folgenden Berei-

chen: 

‒ städtebauliche und architektonische Qualität; 

‒ funktionale Qualität (Gebäudeflexibilität/Einsatzfelder, Wohnungsschlüssel, Verkehrs-

flächen u.a., Grundrissgestaltung und Möblierbarkeit, Küchengestaltung, Erschlie-

ßungssituation); 

‒ ökologische Qualität/Nachhaltigkeit und Energiekonzept; 

‒ technische Qualität. 

Die Angebote sollten anpassbar an viele lokale Situationen und lokale Wohnungsmärkte 

sein. Insofern hatte man weder einen lokalen Bezugsanker, der eine städtebauliche Ein-

passung erforderte, noch ein spezielles Kundensegment zur Definition des Wohnungsstan-

dards vor Augen. All diese Anforderungen müssen bei Einzelbeauftragung realisiert 

werden. Insofern müssen die Konzepte ein hohes Maß an universeller Qualität mitbringen 

und zudem eine große Variabilität und Flexibilität in nahezu allen Belangen zulassen. Wei-

terhin mussten die Angebote hinreichend definiert und bepreist sein, um eine Auswahl 

treffen zu können.  

Es wurde ein Modellgebäude mit einem einzuhaltenden Wohnungsschlüssel definiert. Das 

Modellgebäude steht auf einem fiktiven Grundstück. 

‒ Einzelgebäude, reine Wohnnutzung, vier (Voll-)Geschosse, keine Außenanlagen 

‒ 24 Wohneinheiten 

‒ 4 x 1-2-Zimmer-Wohnungen bis 45 m²,  

‒ 8 x 2-ZimmerWohnungen ca. 60 m²,  

‒ 8 x 3-Zimmer-Wohnungen ca. 75 m²,  

‒ 4 x 4-5-ZimmerWohnungen mehr als 75 m²;  

‒ ohne Aufzug  

(vorgerüstet, Aufpreis für den Einbau und die Nachrüstung des Aufzuges  

ausweisen). 

‒ Kellergeschoss (normale Bodenbedingungen) 

‒ Freie Wahl bei Material und Technologie 

Ausgehend von dem Modellgebäude sollte die Variabilität des vorgelegten Konzeptes auf-

gezeigt werden, nämlich bei unterschiedlicher Geschossigkeit bis unter die Hochhaus-

grenze, für eine Zeilen- und Blockrandbebauung, für innerstädtische Lagen, 

Nachverdichtungen und Neubauflächen sowie mit einer Gewerbenutzung im Erdgeschoss 
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optional. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Konzepte der Bieter für möglichst 

viele unterschiedliche Grundstückssituationen eingesetzt werden können. 

Das Modellgebäude und die Varianten waren in den Kostengruppen 300, 400 und 700 zu 

kalkulieren sowie verbindlich anzubieten.  

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Geschossig-

keit 
7 Vollgeschosse 5 Vollgeschosse 4 Vollgeschosse 

Gebäudeart Einzelgebäude 

Blockrandbebauung 

(Lückenschluss) mit 

Ausbildung einer 

Ecke 

Gebäudezeile  

(drei Gebäude kom-

biniert) 

Baugebiet Nachverdichtung innerstädtische Lage Neubaufläche 

Nutzung Wohnen im EG 
Gewerbenutzung im 

EG 
Wohnen im EG 

Das Modellgebäude und dessen Varianten bilden einen Großteil der üblicherweise vorzu-

findenden Bauaufgaben ab. Es sei an dieser Stelle jedoch betont, dass nicht der Anspruch 

bestand, jede erdenkliche Situation zu meistern. Es waren die "normalen" Situationen 

abzubilden in üblichen städtischen Wohnsituationen. Insofern stellt es einen Ausgangs-

punkt dar. Im Regelfall musste das Modellgebäude für den jeweiligen Bauwunsch hinsicht-

lich Höhe, Breite, Wohnungsmix usw., sowie der äußeren Erscheinung angepasst werden. 

Darauf aufbauend wurde ein auf den Angebotspreisen basierendes Einzelangebot berech-

net.  

Die Anforderungen an die Wohnqualität ergaben sich zum einen aus den Anforderungskri-

terien des nachhaltigen Wohnungsbaus (NaWoh) sowie aus vorbereitenden Experten-

workshops und Gesprächen. Zusätzlich können sich bauherrenspezifische Anforderungen 

aus dem Einzelauftrag ergeben.  

Hinsichtlich der Materialität sollten keine Vorgaben gemacht werden.  

Mit dem Ergebnis der Ausschreibung sind die beteiligen Partner sehr zufrieden. Die von 

den Bietern eingereichten Angebote zeigen deutlich, dass serielles und modulares Bauen 

der heutigen Zeit nichts mit industriell gefertigten Einheitsbauten vergangener Tage zu 

tun hat. Die Qualität der Konzepte ist ausnahmelos hoch, auch die architektonische Qua-

lität, etwa bei der Fassadengestaltung, überzeugt. Die Konzepte zeigen, dass sie auf viel-

fältige Grundstückssituationen angepasst werden können und auch in Baulücken und bei 

Blockrandbebauung in einer Grundstücksecke eingesetzt werden können. Neben der  

erwarteten Variabilität in der Grundrissgestaltung eines Geschosses zeigen einige Ange-

bote sogar viele Möglichkeiten der Gestaltung des Grundrisses ein und desselben Woh-

nungstyps auf.  

Insbesondere bei den modular angebotenen Grundkonzeptionen konnten erwartungsge-

mäß Holz-, bzw. Holzhybridkonstruktionen punkten. Es sind aber auch Massivbeton- sowie 

eine Stahlrahmenkonstruktion im Angebot zu finden. Weiterhin wurden klassische ele-

mentierte Konstruktionen angeboten. Für uns überraschend und sehr interessant stellte 

sich das Angebot eines "Holzbaukastens" dar. Der Anbieter verspricht neben der gefor-

derten geringen Bauzeit die problemlose Rückbaubarkeit des Systems. Für die bestands-

haltende Wohnungswirtschaft stellt der Rückbau zwar eher die Ausnahme dar. Unter 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist die spätere vermutlich sehr leichte Trennbarkeit der 

Grundkonstruktion einzigartig.  
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Die nach unserer Auffassung sehr gelungenen Angebote sind das Ergebnis einer hervor-

ragenden Zusammenarbeit von Planern und Ausführenden. Bis hierhin hat sich gezeigt, 

dass das gemeinsame Arbeiten in dieser Form eine Möglichkeit sein kann, serielle und 

modulare Bauweisen praxisnah zu entwerfen. Im Fortgang der Rahmenvereinbarung wird 

sich zeigen, wie gut die Gemeinschaft in der Realisierung der Angebote funktioniert.  

Wir sind davon überzeugt, dass nach einer kurzen Lernphase (auch für uns Bauherren) 

für alle Beteiligten diese Rahmenvereinbarung ein Erfolg wird.  

Folgende Bieter erhielten den Zuschlag: 

‒ Lechner Immobilien Development GmbH & Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartG 

Architekten und Stadtplaner 

‒ AH Aktiv-Haus GmbH &Werner Sobek Group 

‒ Max Bögl Modul AG & Bögl Gierer Architekten GmbH / Stefan Lippert Architekten 

GmbH / pbb &Planung + Projektsteuerungs GmbH 

‒ GOLDBECK Nordost GmbH / GOLDBECK Ost GmbH 

‒ ALHO & Koschany + Zimmer Architekten GmbH 

‒ Solidbox GmbH & Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH 

‒ Lukas Lang Building Technologies GmbH 

‒ MBN Bau AG & Patriarche Architectes Ingénieurs 

‒ Ed. Züblin AG & Hullak Rannow Architekten GbR 

 

 

 


